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»95% reichen uns«
Erhard Pfuhl ist im Statistischen Landesamt Berlin
zuständiger Referent für die Durchführung von
Großzählungen und Wahlen. Über die Probleme
bei der Umsetzung des Volkszählungsgesetzes,
der Auswertung der erhobenen Daten und den
Sinn dieser Totalerfassung der Bevölkerung unter-
hielten sich für die WECHSELWIRKUNG Reinhard
Behnisch und Rainer Schlag mit Herrn Pfuhl.

Interview mit Erhard Pfuhl

WW: Die Volkszählung 1983 mußte aufgrund eines Urteils des

Bundesverfassungsgerichtes abgebrochen werden. Das Gericht
machte eine Reihe von Einwänden und Bedenken geltend und er-

zwang ein neues Volkszählungsgesetz. Worin sehen Sie die kon-
kreten Unterschiede im neuen Gesetz gegenüber dem aus dem
Jahre 1983?

Pfuhl: Zunächst einmal möchte ich sagen, daß das neue Gesetz
noch über die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts hin-
ausgeht und allen Bedenken hinsichtlich der Datenschutzproble-
matik Rechnung trägt. Aber bei der Volkszählung geht es um mehr
als nur die juristische Absicherung. Da geht es vor allen Dingen
um die Frage der Akzeptanz dieser Erhebung bei der Bevölke-

rang. Dies kann man ja nicht in Gesetzesnorm fassen. Das sind

Dinge, die uns ganz besonders beschäftigen und uns veranlassen,
in Absprache mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten und dem
Berliner Datenschutzbeauftragten Regelungen zu finden, die die
Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen.

Nun zu den konkreten Unterschieden. Es gibt einmal den gro-
ßen Unterschied, daß jetzt bestimmte Verfahrensregeln eindeutig
festgelegt worden sind. So hat der Bürger die Möglichkeit, für den

Erhebungsbogen verschiedene Rückgabewege zu wählen. Er
kann dem Zähler den Bogen offen zurückgeben oder im verschlos-
senen Umschlag. Er kann sich einen Umschlag geben lassen und
den Bogen an die Erhebungsstelle einsenden oder ihn direkt in der

Erhebungsstelle abgeben.
Der nächste Punkt ist, daß eine Vermischung von Statistik und

Verwaltungsvollzug nicht mehr möglich ist, d.h. der Abgleich der

Volkszählung / Einwohnerregister ist gestrichen worden. Dies be-

deutet, daß das Einwohnerregister zwar als Hilfsmittel für die

Zählungsdurchführung herangezogen werden darf. Das ist im § 11

Volkszählungsgesetz geregelt. Danach dürfen die Erhebungsstel-
len die Unterlagen vom Einwohneramt anfordern, um eine mög-
liehst reibungslose Organisation der Zählungsvorbereitung und

-durchführang garantieren zu können. Ein Abgleich, also ein
Rückfluß der korrigierten Daten vom Amt für Volkszählung zum
Einwohnerregister, wie das 1983 vorgesehen war, ist dagegen
nicht mehr zulässig.

WW: Wie sieht es nun mit der Forderang des Bundesverfas-

sungsgerichts nach eindeutiger Trennung der Erhebungsstellen
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von den Verwaltungsbehörden aus? Wie stellen Sie das sicher?
Pfuhl: Die völlig neue Organisation, die wir im Bereich der Er-

hebungsstellen haben, ist der nächste wichtige Unterschied. Wir
haben in Berlin zwölf Ämter für Volkszählung, in jedem Bezirk
eins. Diese Bereiche sind personell, organisatorisch und räumlich
von allen anderen Verwaltungsstellen abgeschottet. Die Ämter
sind eingerichtet - die Gebäudevorerhebung läuft ja schon - und
mit Zutrittsregelungen usw. von allen anderen Bereichen ge-
trennt. Nur die Mitarbeiter der Erhebungsstellen, die Mitarbeiter
des Statistischen Landesamtes, die im Bereich der Volkszählung
arbeiten, und einige Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde vom Sena-

tor für Inneres und natürlich der Datenschutzbeauftragte dürfen
sie betreten.

WW: Es gibt auch keinen datentechnischen Verbund der Erhe-
bungsstellen untereinander, von den Erhebungsstellen zum Stati-
stischen Landesamt oder zu den Einwohnerämtern?

Pfuhl: Es gibt keinen datentechnischen Verbund für die perso-
nenbezogenen Dateien. Bei uns in Berlin wird die Zählungsaufbe-
reitung in den Ämtern mit Hilfe von PC durchgeführt. Da wird in
erster Linie die sogenannte Rückgabekontrolle gemacht, d.h., die
Daten, die uns vom Einwohnerregister zur Verfügung gestellt
werden, sind aufden PC gespeichert. Wenn dann die Bogen einge-
hen, werden die Fälle abgehakt. Sie wandern in eine Hintergrund-
datei, denn wir müssen die Personen und Adressen erhalten, weil
es sein kann, daß ein Bogen doppelt kommt u.ä. Es werden die
Personen in der Datei gestrichen, die inzwischen verstorben oder

umgezogen sind.
Natürlich werden auch welche nachgetragen, die zugezogen

sind oder die der Zähler gefunden hat, die jedoch im Einwohner-

register noch nicht eingetragen waren. Diese Datei ist in den Äm-
tern für Volkszählung vorhanden und wird dort laufend bearbeitet,
so daß am Schluß die übrigbleiben, die zwar vom Zähler gefunden
wurden, aber nicht bereit waren, den Fragebogen zurückzu-
schicken oder ordnungsgemäß zu beantworten; denn der Frage-
bogen ist wahrheitsgemäß und richtig zu beantworten, ansonsten
wird die Antwort als nicht gegeben betrachtet. Diese Datei, die
alle enthält, die nicht geantwortet haben, ob nun mit Absicht oder

aus Vergeßlichkeit mag dahingestellt sein, wird gelöscht, bevor
die Erhebungsstellen aufgelöst werden. Vorher werden die Na-

men oder Anschriften der Personen, die nicht geantwortet haben,
dem Statistischen Landesamt als Listenausdruck zur Verfügung
gestellt, damit gegebenenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet
werden kann. Es muß sichergestellt werde, daß eine Gleichbe-

handlung erfolgt. Wer nicht antwortet, kann außerdem vom Amt
für Volkszählung mit einem Zwangsgeld belegt werden. Die Zah-

lung des Zwangs- oder Bußgeldes entbindet natürlich niemanden

von der Auskunftspflicht.

l/V/f wo//en /ce/'n ßußge/d sondem^Anfvvoden

WW: Dieses Verfahren kann sich ja über Jahre hinziehen, denn

nicht jeder, der ein Zwangs- oder Bußgeld bezahlen muß, ist da-
nach bereit, den Fragebogen auch auszufüllen. Gibt es eine zeit-
liehe Grenze, bis zu dem diese Vorgehensweise sinnvoll ist?

Pfuhl: Dem Bußgeldverfahren sind natürliche Grenzen ge-
setzt, denn irgendwann müssen wir die Ergebnisse aufbereiten.
Ich glaube, spätestens im August 1988 ist es soweit, daß wir nach-

gelieferte Bogen nicht mehr verwenden können, weil wir sie nicht
mehr einarbeiten können. Die ersten Ergebnisse der Volkszählung
werden im November oder Dezember 1988 vorliegen, nach den

Plausibilitätsläufen, die im Statistischen Landesamt durchgeführt
werden. Dazu ein Hinweis: Uns Statistikern liegt nichts daran,
Bußgelder zu verhängen, wir möchten Antworten haben. Wir
können nur den Bürgern immer wieder versichern, daß in den Sta-
tistischen Ämtern das Statistikgeheimnis voll gewahrt wird.

Dies bringt mich zu einem weiteren wichtigen Unterschied zum
Volkszählungsgesetz von 1983, der Weiterleitung der erhobenen
Daten. Im alten Volkszählungsgesetz war das anders geregelt als
heute. Der Kreis derjenigen, die Daten bekommen, wurde erheb-
lieh eingeschränkt. Oberste Bundes- und Landesbehörden dürfen
die Einzeldatensätze nicht mehr erhalten, wie das früher noch
möglich war. Nur die Statistischen Ämter der Großstädte, soweit
sie genauso abgeschottet sind wie die Statistischen Landesämter,
bekommen die Datensätze. Die kleineren Gemeinden dagegen
sind auf Auswertungen der Statistischen Landesämter ange-
wiesen.

Auch der Versuch, die Daten zu deanonymisieren, wird im neu-
en Gesetz unter Strafe gestellt, was früher in der Form nicht Geset-
zesinhalt war.

*

WW: In der Öffentlichkeit wird hauptsächlich darüber disku-
tiert, ob nicht durch die abgegebenen Daten Rückschlüsse aufden
Einzelnen möglich sind. Aufdem Mantelbogen zur Volkszählung
werden Name und Adresse angegeben, die statistischen Daten
werden mit dem einliegenden Erhebungsbogen erfaßt. Wie lange
werden denn die persönlichen Daten vom Mantelbogen gespei-
chert und wie lange bleiben Mantelbogen und Erhebungsbogen
zusammen?

Pfuhl: Die persönlichen Daten vom Mantelbogen werden im
Statistischen Landesamt überhaupt nicht gespeichert. Namen,
Adressen und sonstige Organisationsdaten sind in den Organisa-
tions-PC in den Ämtern für Volkszählung vorhanden. Die Ämter
für Volkszählung sammeln die Erhebungsbogen nur. Der Mantel-
bogen dient dazu, den Haushaltszusammenhang festzustellen, da

jeder einzelne im Haushalt das Recht hat, eine unterschiedliche
Rückgabeart zu wählen. Aus dem Haushaltsmantelbogen werden
dann die Angaben entnommen, welche Personen zu einem Haus-
halt gehören.

Alle Unterlagen bleiben während der ganzen Dauer der Bear-
beitung bei den Ämtern für Volkszählung. Der eigentliche Erhe-
bungsbogen wird in den Mantelbogen eingelegt, gegebenenfalls
auch der dazugehörige Arbeitsstättenbogen, und sie bleiben auch

zusammen, wenn sie an das Statistische Landesamt geliefert wer-
den. Erst wenn dort die Eingangskontrolle durchgeführt wurde,
erfolgt die Trennung und eine separate Lagerung von Haushalts-
mantelbogen und Erhebungsbogen.
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Daneben gibt es noch Namen und Anschriften auf den söge-
nannten Regionallisten. Diese Listen sind ein Ordnungspapier,
aufdem in den Erhebungsstellen eingetragen wird, welche Bogen
abgeliefert worden sind. Die Namensteile auf diesen Listen wer-
den von der Datenerfassung abgeschnitten und können bis 14 Tage
nach Feststellung der endgültigen Einwohnerzahl getrennt gela-
gert werden, d.h. längstens bis Anfang 1989.

Diese Personendaten werden ebenfalls nicht in den Rechner
eingegeben, dafür ist im Datensatz kein Platz vorgesehen. Aller-
dings wird die volle Anschrift gespeichert, wobei die Hausnum-
mer später gelöscht wird, weil Regionalergebnisse in tiefster Glie-
derung nur für Blockseiten dargestellt werden dürfen. Die Block-
seiten werden nur mit Hilfe der Straße und der jeweiligen Block-
nummer identifiziert.

Zur Deanonym/s/e/i/ng b/aucftf man
cf/'e £/nze/öiafen

WW: Auf jedem dieser Bogen steht die gleiche Identnummer.
Ist dadurch nicht doch die Gefahr gegeben, daß eine Deanonymi-
sierung leicht möglich wird?

Pfuhl: Die gleiche Identnummer ist nicht immer gegeben.
Wenn ein Haushalt aus mehr als fünf Personen besteht, dann ha-
ben wir zwei Identnummern, weil ein Haushaltsheft nur fünf Er-
hebungsbogen enthält. Darüber hinaus ist vorgesehen - in der
letzten Phase der Bearbeitung, nach der Plausibilitätskontrolle -
diese Nummer in einem maschinellen Verfahren zu verfremden.
Die Zusammenhänge in einem Haushalt bleiben zwar erhalten,
aber es ist nicht mehr die gleiche Nummer wie aufdem Volkszäh-
lungsbogen. Der Hintergrund dafür ist, daß wir nicht nur Perso-
nenergebnisse erhalten wollen, sondern auch Haushaltszusam-
menhänge - keine Familienzusammenhänge, die können wir
nicht ermitteln.

WW: Glauben Sie nicht, daß aufgrund der statistischen Angaben
auf dem eingelegten Erhebungsbogen Rückschlüsse auf einen be-
stimmten Haushalt oder auch auf Einzelpersonen möglich sind?

Durch Kombination von drei oder vier Daten läßt sich der Kreis
der infragekommenden Personen doch ziemlich einschränken.

Pfuhl: Das ist der Punkt, den Herr Prof. Brunnstein immer wie-
der vorträgt. Er bietet an, in fast allen Fällen eine Deanonymisie-
rung durchführen zu können. Dazu müßte er aber über die Dateien
mit den Einzeldaten verfügen, die nur in den Statistischen Ämtern
vorhanden sind und dort unter strengster Beachtung des Daten-
Schutzes aufbewahrt werden. Wir als Statistisches Landesamt
könnten, wenn wir das wollten, sicher in einigen Fällen, um es

vorsichtig zu formulieren, Deanonymisierung vornehmen, doch
würden wir uns dann strafrechtlich verantworten müssen.

Veröffentlichen oder weitergeben werden wir Daten, die deano-
nymisiert werden könnten, natürlich nicht. Wennesz.B. nureinen
Haushalt auf einer Blockseite gibt, dann werden wir diese Block-
seite in Veröffentlichungen unterdrücken. Es wird dann Ergebnisse
geben, die über eine Blockseite hinausgehen, so daß eine Deano-
nymisierung von Seiten derjenigen, die das Material bekommen,
nicht mehr möglich ist.

WW: Ein weiterer Punkt, der mit der Akzeptanz zusammen-
hängt, ist der Boykott der Volkszählung oder die Abgabe unrichtig
ausgefüllter Bogen. Es kommt also in jedem Fall zu Verfalschun-
gen des Ergebnisses.

Pfuhl: Das ist möglich, aber es hängt doch sehr stark von der

Menge ab. Sie dürfen nicht vergessen, daß die Statistik wie auch

Meinungsbefragungen überwiegend mit Stichproben arbeiten.
Nur Basis von Stichproben ist immer eine Grundgesamtheit, die

man kennen muß, und u.a. deshalb brauchen wir die Volkszäh-

lung. Dann ist es nicht so wichtig, ob z.B. die Fragen zur Ausbil-
dung, zum Beruf je Person 100 % ig richtig sind, es kommt viel-
mehr darauf an, daß die Grundgesamtheit hinsichtlich der Zahl
der Personen stimmt. Deshalb auch das Verfahren der Ergänzung
gemäß §11VZG, damit letztlich die Einwohnerzahlen richtig sind.
Für alles andere gibt es statistische Methoden, um die Ergebnisse
zu ergänzen.

Je tiefer allerdings die regionale Gliederung bei Veröffentli-
chungen ist, desto ungenauer werden dann die Ergebnisse, soweit
sie über demographische Grunddaten hinausgehen. Die Ergeb-
nisse stimmen dann zwar für die einzelnen Personen nicht, deren
Daten ergänzt werden, aber für größere regionale Einheiten
stimmt es dann trotzdem. Die Ergänzungen sind ja so, daß die
Zahlen für das Bundesgebiet in der Struktur richtig sind. Je klei-
ner die regionale Einheit ist undje größer die Zahl der Falschanga-
ben hier sind, um so kritischer sind die Ergebnisse zu betrachten.

M/'f 95% /7c/7f/ger Dafen s/nd v#zufr/ecten

WW: Jede Stichprobe bezieht sich auf eine und sei es theore-

tisch definierte Grundgesamtheit. Wenn man diese nicht kennt,
bleibt die Stichprobe statistisch unsicher. Ab welcher Ausfallrate

wird denn die ganze Erhebung unsicher?

Pfuhl: Das ist eine beliebte Frage. Ich würde sagen, wir hätten

eine gute Zählung, wenn 90% richtige Antworten kämen.

Es ist immer wieder interessant, daß der Rücklaufsehr hoch ist,

wenn ein Gesetz mit Auskunftspflicht besteht. Die Erfahrungen
aus dem Mikrozensus zeigen, daß die echte Verweigerungsquote
tatsächlich nur bei etwa 3% liegt. Der Rest ist bereit, die Unter-

lagen ordnungsgemäß ausgefüllt zurückzugeben. Nun ist das nur
eine 1%-Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung, aber doch ein

repräsentatives Abbild der Gesamtheit. Ich gehe deshalb bei der

Volkszählung von 5 % echten Verweigerern aus und mit den 95 %

richtigen Daten sind wir dann sehr zufrieden. Vorhin habe ich ver-
sucht darzustellen, daß die Grundgesamtheit hinsichtlich der Per-

sonenzahl, der Altersstruktur, des Familienstandes, Staatszuge-

hörigkeit usw. in jedem Fall stimmt, aufgrund der Möglichkeit,
die fehlenden Angaben zu ergänzen. Was Unschärfen enthalten

kann, ist bestenfalls die Bildungsstruktur, die Berufsstruktur u.ä.

mehr.
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Schematicher Ablauf der VZ '87

| Gemeindeverwaltung ErhebungsstelTe

räumlich, organisatorisch, personell
von der Verwaltung getrennt

T
Gebäudevorerhebung

T
Haupterhebung

Zähler

verteilt Erhebungt- und Informationsunterlagen,
legt Adressenlisten an

Auskunftspflichtiger

gibt ausgefüllte Fragebogen zurück

Zähler

prüft Vollzähligkeit,
legt Regksnaliitte an

leitet ungeöffnet
weiter

Erhebungsstelle

prüft Vollzähligkeit und Vollständigkeit,
ergänzt Regional liste,
legt Gemeindeliste an

Statistisches Landesamt

i Umschlag (portofrei)!

Die Arbeit im Statistischen Landesamt

Eingangskontrolle

Wohnungs-
und

Personenbogen

Signieren

Maschinelles
Lesen

Organisations-
teil der

Regionalliste

Manuelle
Datenerfassung

3 r

Maschinelle
Zusammenführung

Prüfung auf
Plausibilität

VZ-Oa ensatze

Haushalts-
mantelbogen

Gebäudebogen
Namensteil der
Regionalliste

Stichprobe
gem. S 15 (5)

Löschung
gem. I 15 (3)—(5) I

Hilfslisten
zur Organisation

(Namensliste,
Adressenliste,

Gemeindeliste)

Gesonderte
Aufbewahrung
der Erhebungs-

unterlagen

Vernichtung
gem. 5 15
(2) u. (6)

Tabellierung und Veröffentlichung

Uns liegt viel daran, die Bevölkerung für die Volkszählung zu

motivieren, um auch hier genaue Ergebnisse zu erhalten. Diese
Motivation scheint aber bisher noch nicht gelungen, wie die Um-
frageergebnisse zeigen.

WW: Es stellt sich aber die Frage, was man mit den erhobenen
Daten machen will. Sie veralten doch ziemlich schnell, regionale
Verteilungen können sich verändern. Worin liegt eigentlich der
Sinn der zentralen Erfassung?

Pfuhl: Die Einzeldaten veralten natürlich, aber die Struktur-
Veränderungen gehen in der Regel nicht so schnell vor sich. Es gibt
doch regelmäßige Erhebungen in allen möglichen Bereichen. Da
sind die laufenden Wirtschaftsstatistiken oder der Mikrozensus in
jedem Jahr. Damit werden gewichtige Strukturveränderungen er-
faßt. Und für bestimmte Berechnungen auf Bundesebene, z.B.
Berechnungen von Berufsstrukturen, sind zentrale Erfassungen
wichtig. Die Bundesanstalt für Arbeit ist unzufrieden über die we-
nigen Daten, die wir ihnen liefern können aus dieser Zählung.
Wenn es nach vielen Konsumenten der amtlichen Statistik ginge,
dann würden viel mehr Daten erhoben als jetzt mit dem Erhe-
bungsbogen erfaßt werden.

WW: Dann ist die Frage nach dem Sinn der zentralen Erhebung
nur verschärft. Es beißen sich die Ansprüche verschiedener Ver-
waltungen an einer zentralen Erhebung mit den Belangen des

Datenschutzes. Wenn man die Völkszählung 1987 als Kompromiß
ansieht, bleibt das Problem, wer damit konkret etwas anfangen
kann. Reichen denn nicht die schon zur Verfügung stehenden Da-
ten für die Planungszwecke aus? Bekommt man wesentlich mehr
Informationen durch die neue zentrale Erhebung?

Pfuhl: Es geht nicht um mehr Informationen durch die Volks-
Zählung, sondern um Grundinformationen über die Struktur unse-
rer Gesellschaft, die in dieser Form vergleichbar für das gesamte
Bundesgebiet nicht vorliegen und, wie es das Verfassungsgericht
gesagt hat, die »für eine am Sozialstaatsprinzip orientierte staatli-
che Politik unentbehrliche Handlungsgrundlagen« darstellen. Ich
sehe keine bessere Möglichkeit, die notwendigen Daten zu be-
kommen als über eine Volkszählung, weil der andere Weg doch

nur dann bestünde, wenn man Verwaltungsregister, die sicher für
viele Bereiche existieren, miteinander verknüpfen könnte. Das

setzt aber voraus, daß wir wie in Schweden ein einheitliches Per-
sonenkennzeichen bekämen, und würde viel größere Daten-

schutzprobleme aufwerfen als eine Volskzählung.
Wir sind keine Spezialisten für Planungen, sondern diejenigen,

die die Daten zur Verfügung stellen. Wir können dafür arbeiten,
daß die Daten wirklich nur in anonymisierter Form zur Verfügung
gestellt werden und daß der Datenschutz und das Statistikgeheim-
nis voll gewahrt werden.

D/e Wa/j/forsc/ier s/nd unzufr/eden

WW: Wenn wir Sie richtig verstanden haben, dann liegt ein
Sinn in der zentralen Erfassung der Bevölkerung darin, einen stan-
dardisierten Datensatz über jeden Bürger anzulegen. Wird dieser
Datensatz jetzt zum erstenmal angelegt oder hatten Sie den vorher
auch schon?

Pfuhl: Es ist richtig, wir haben für jeden Bürger nach der Zäh-

lung einen Datensatz. Aber Sie können aus ihm nicht entnehmen,
welcher Bürger das ist. Einen Datensatz hatten wir schon immer,
denn wir benötigen ihn für die Bevölkerungsfortschreibung und
für statistische Auswertungen. Nur früher konnten wir ihn auf
Hausnummerbasis auswerten, was z.B. für Wahlforscher Vorteile
hatte. Wir können in Berlin nun für Wahlforscher auf Stimmbe-
zirksebene nicht mehr viel liefern. D.h., wir können die Daten für
Stimmbezirke nicht mehr aggregieren, weil diese oft Blockseiten
durchschneiden. Die Struktur der Wähler in Wahlbezirken kann
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nicht mehr genau erfaßt werden. Die Wahlforscher sind deshalb
unzufrieden.

Oder wir haben Fälle, daß Auswertungen nach Einschulungs-
bereichen oder Kirchengemeinden gewünscht werden. Da gibt es

überall die Schwierigkeit, daß Blockseiten durchschnitten wer-
den. Da stimmen dann die Daten nicht mehr ganz genau. Viele
Statistiker waren immer der Meinung, daß es besser gewesen
wäre, man hätte die Hausnummern im Datensatz gelassen, um so

anonymisierte statistische Auswertungen in jeder gewünschten
regionalen Gliederung liefern zu können.

WW: Das Statistische Bundesamt wirbt in bundesweiten An-
zeigen immer mit ganz speziellen sozialen Zielgruppen und ver-
sucht zu begründen, warum für die Studenten, Rentner usw. die
Volkszählung von Nutzen ist. Also müssen doch zumindest beim
Statistischen Bundesamt Gründe vorhanden sein, warum die Total-

erhebung sinnvoll ist und nicht nur bei den planenden Behörden.
Pfuhl: Das Bundesamt bekommt, wie gesagt, von uns keine

Einzeldatensätze, sondern nur Summensätze. Es ist also nicht so,
daß nach der Volkszählung in Wiesbaden 60 Millionen Einzelda-
tensätze vorhanden sind. Die gibt es nur in den verschiedenen Sta-

tistischen Landesämtern. Das Bundesamt bekommt z.B. den Auf-
trag vom Bundesministerium für Bildung, zur Bildungsplanung
entsprechende Daten zu liefern. Dann wird geprüft, welche Daten

vorliegen und wichtig sind und zur Verfügung gestellt werden
können. Das gilt in noch wesentlich stärkerem Maße für die be-

reits erwähnte Bundesanstalt für Arbeit, die über die Berufsstruk-

turen, über Probleme hinsichtlich der Förderung von struktur-
schwachen Gebieten Informationen haben will, oder aber für die
Berechnungen von Rentenmodellen, die ohne genaue Kenntnisse
über die Altersstruktur der Bevölkerung zu falschen Ergebnissen
kommen müssen.

WW: Warum reichen denn für diese speziell planenden Behör-
den und Veraltungen die Erhebungen im Mikrozensus nicht aus?

Man könnte den Mikrozensus doch ganz gezielt in bestimmten Be-

zirken, Städten oder Wirtschaftsbereichen durchführen.
Pfuhl: Sie können den Mikrozensus nicht sehr stark regionali-

sieren. Er wird unter Bundesgesichtspunkten gemacht und richtet
sich nur an 1% der Bevölkerung. Um eine entsprechende Erhe-

bung z.B. in Berlin gezielt in einem Stadtteil durchführen zu kön-

nen, müßte man ein Berliner Landesgesetz machen. In der jetzi-
gen Form ist der Mikrozensus nur aussagekräftig für Berlin (West)

insgesamt. Selbst da gibt es noch bestimmte Bereiche, wo keine

Aussage möglich ist, falls zu bestimmten Fragen nur unter 100

oder sogar unter 50 Angaben ermittelt werden. Aber bestimmte
Grunddaten bekommen Sie mit Hilfe dieses Mikrozensus, der als

kleine Volkszählung bekannt ist und jährlich durchgeführt wird,
um die von Ihnen angesprochenen Strukturveränderungen erken-

nen zu können. Dies allerdings eingeschränkt auf die Bevölke-

rungsstruktur, nicht aber für die Wirtschaftsstruktur. Da haben

wir leider keine laufende jährliche Ergänzung zur Arbeitsstätten-

Zählung adäquat zum Mikrozensus. Da können wir nur mit den

normalen Wirtschaftsstatistiken aus dem produzierenden Gewer-
be und dem Handel arbeiten. Der ganze Dienstleistungsbereich,
der ganze öffentliche Bereich werden nicht laufend statistisch be-

obachtet.

WW: Es wird zwar ständig betont, daß die Daten für die Pia-

nung notwendig sind, aber keine der hinterher auf die Daten zu-
greifenden Verwaltungen und Behörden ist in der Lage nachzu-

weisen, für welche planerischen Zwecke die Daten aus der Volks-
Zählung von Bedeutung sind. Auf der einen Seite haben Sie die

Akzeptanzprobleme, und aufder anderen Seite erklären die Nutz-
nießer der Zählung überhaupt nicht, was sie planen, wozu sie pla-

nen und wo Daten aus der Volkszählung nutzbringend in die Pia-
nung einfließen.
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Pfuhl: Das ist sehr schwierig, wenn Sie sich einmal das Verfas-
sungsgerichtsurteil ansehen. Da wird festgestellt, daß Volkszäh-
lungen nicht dazu da sind, um für konkrete Zwecke Daten zu ge-
winnen, sondern um Daten vorrätig zu haben, falls irgendwelche
Planungen im laufe einer bestimmten Zeit anfallen sollten, zum
Beispiel in Berlin die Übernahme der S-Bahn durch die BVG. Das
ist doch gerade der Sinn einer solchen Völkszählung, ganz abgese-
hen vom originären Zweck, der Basis für die Bevölkerungsfort-
Schreibung, die für uns Statistiker übrigens der wichtigste Punkt
dieser Zählung ist. Wir wissen gegenwärtig nicht, wieviel Ein-
wohner es in Berlin gibt, die Zahlen schwanken um 250 000, man
bedenke diese Größemordnung.

WW: Warum muß man das denn so genau wissen?
Pfuhl: Als Berliner geht uns z.B. Geld verloren. Unser Um-

satzsteueranteil richtet sich nach der fortgeschriebenen Bevölke-

rung. Und wenn Berlin 100 000 Einwohner mehr hat als durch die
Fortschreibung festgestellt, dann bekommen wir jedes Jahr 70

Millionen DM zu wenig. Wir wissen im Moment nicht, gibt es in
Berlin 1,860 Mio Einwohner, wie es laut Bevölkerungsfortschrei-
bung aufgrund der Völkszählung 1970 errechnet wurde, oder ist
die Zahl aus dem Einwohnerregister richtig, wonach 2,140 Mio
Menschen in Berlin leben. In Westdeutschland ist das umgekehrt,
da geht man davon aus, daß insgesamt etwa 1 Mio Menschen in der
Fortschreibung zuviel geführt werden. Wie wollen Sie richtig pla-
nen, wenn Sie nicht einmal diese Zahlen kennen? Was nun die pla-
nenden Behörden mit den Ergebnissen der Erhebung machen, das

müssen sie letztlich selbst entscheiden. Wir sind als Dienstlei-
stungsverwaltung da, deren Wünsche zu erfüllen, wenn sie an uns
herantreten. Und es ist ja auch nicht so, daß durch Völkszählungs-
ergebnisse die Planungen nun richtiger und besser werden. Es
können trotzdem noch Fehlplanungen vorkommen. Nur die
Chance, weniger Fehlplanungen zu machen, die wird größer.

Wir können als Statistiker unsere Hilfe nur anbieten. Wir ma-
chen die statistischen Gesetze nicht. Wir machen auch das Volks-
Zählungsgesetz nicht. Wir bekommen den Auftrag, die Völkszäh-

lung durchzuführen. Die Erhebungsmerkmale legen nicht wir
fest, das haben alle Interessenvertretüngen im statistischen Beirat
beraten. Dort sind alle vertreten, von Gewerkschaften über Bun-
desbank und Arbeitgeberverbände, Kirchen, sämtliche Bundes-
ministerien und Länder und bringen ihre Wünsche vor. So entsteht
schließlich ein Volkszählungsgesetz, und wir versuchen, daraus
eine handhabbare statistische Erhebung zu machen.

Ich kann nur sagen, die Ergebnisse des Mikrozensus von 1985

wurden von allen Stellen dringend erwartet, nachdem zwei Jahre
kein Mikrozensus stattgefunden hatte. Ich gehe davon aus, wenn
die Volkszählung gelaufen ist, dann werden wir einigeJahre zu tun
haben, die dringlichsten Fragen zu beantworten und neben den

Veröffentlichungen, die von allen Interessierten zu beziehen sind,
statistische Ergebnisse in großer Zahl unter voller Wahrung der
statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes allen Konsu-
menten auf Anforderung zur Verfügung stellen.
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